
1 / 12 

Übersetzung   
Multilaterale Vereinbarung  
der zuständigen Behörden über den Austausch  
länderbezogener Berichte  
Abgeschlossen am 27. Januar 2016 
Von der Bundesversammlung genehmigt am 16. Juni 20171 
In Kraft getreten am 1. Dezember 2017 

 (Stand am 1. April 2025) 

 

In der Erwägung, dass die Staaten der Unterzeichner der Multilateralen Vereinbarung 
der zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte («Vereinba-
rung») Vertragsparteien des Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in 
Steuersachen oder des Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersa-
chen in der durch das Protokoll geänderten Fassung («Amtshilfeübereinkommen»)2 
oder darunter fallende Hoheitsgebiete sind oder das Amtshilfeübereinkommen unter-
zeichnet oder ihre entsprechende Absicht bekundet haben und anerkennen, dass das 
Amtshilfeübereinkommen vor dem Beginn des automatischen Austauschs länderbe-
zogener Berichte für sie in Kraft und wirksam sein muss; 

in der Erwägung, dass ein Land, welches das Amtshilfeübereinkommen unterzeichnet 
oder seine entsprechende Absicht bekundet hat, erst ein Staat im Sinne von Ab-
schnitt 1 dieser Vereinbarung wird, wenn es Vertragspartei des Amtshilfeüberein-
kommens geworden ist; 

in der Erwägung, dass die Staaten vom Wunsch geleitet sind, durch den automatischen 
Austausch jährlicher länderbezogener Berichte die internationale steuerliche Trans-
parenz zu erhöhen und den Zugang ihrer jeweiligen Steuerbehörden zu Informationen 
über die weltweite Verteilung der Gewinne und der bezahlten Steuern sowie be-
stimmte Indikatoren für die Orte wirtschaftlicher Tätigkeit in den Steuergebieten, in 
denen multinationale Konzerne tätig sind, zu verbessern, um erhebliche Verrech-
nungspreisrisiken und andere Risiken im Zusammenhang mit Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung zu bewerten, einschliesslich gegebenenfalls zwecks wirtschaftli-
cher und statistischer Analysen; 

in der Erwägung, dass das Recht der jeweiligen Staaten den berichtenden Rechtsträger 
eines multinationalen Konzerns verpflichtet oder verpflichten müsste, jährlich einen 
länderbezogenen Bericht vorzulegen; 

in der Erwägung, dass der länderbezogene Bericht Teil einer dreistufigen Struktur sein 
soll, zusammen mit einer globalen Hauptdokumentation («master file») und einer lan-
desspezifischen Dokumentation («local file»), wobei diese drei Teile gemeinsam ei-
nen standardisierten Ansatz für die Verrechnungspreisdokumentation darstellen, 
durch den die Steuerverwaltungen sachdienliche und verlässliche Informationen zur 
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Durchführung einer effizienten und belastbaren Bewertungsanalyse des Verrech-
nungspreisrisikos erhalten werden; 

in der Erwägung, dass Kapitel III des Amtshilfeübereinkommens die Grundlage für 
den Informationsaustausch zu Steuerzwecken einschliesslich des automatischen In-
formationsaustauschs schafft sowie den zuständigen Behörden der Staaten gestattet, 
den Umfang und die Modalitäten dieses automatischen Austauschs zu vereinbaren; 

in der Erwägung, dass Artikel 6 des Amtshilfeübereinkommens vorsieht, dass zwei 
oder mehr Vertragsparteien einen automatischen Informationsaustausch einvernehm-
lich vereinbaren können, selbst wenn der eigentliche Informationsaustausch bilateral 
zwischen den zuständigen Behörden erfolgen wird; 

in der Erwägung, dass die Staaten zum Zeitpunkt des ersten Austauschs länderbezo-
gener Berichte über Folgendes verfügen oder verfügen müssten: 

i) Schutzvorkehrungen um sicherzustellen, dass die nach dieser Vereinbarung 
erhaltenen Informationen vertraulich behandelt und für die Bewertung erheb-
licher Verrechnungspreisrisiken und anderer Risiken im Zusammenhang mit 
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung sowie gegebenenfalls für wirt-
schaftliche und statistische Analysen gemäss Abschnitt 5 verwendet werden, 

ii) die Infrastruktur für eine wirksame Austauschbeziehung (einschliesslich be-
stehender Verfahren, um einen fristgerechten, fehlerfreien und vertraulichen 
Informationsaustausch, wirksame und zuverlässige Übertragungswege sowie 
Ressourcen für die zügige Klärung von Fragen und Anliegen zum Austausch 
oder zu Austauschersuchen sowie die Durchführung von Abschnitt 4 zu ge-
währleisten) und  

iii) Rechtsvorschriften, um die berichtenden Rechtsträger zur Vorlage länderbe-
zogener Berichte zu verpflichten; 

in der Erwägung, dass die Staaten entschlossen sind, sich gemäss Artikel 24 Absatz 2 
des Amtshilfeübereinkommens und Abschnitt 6 Absatz 1 dieser Vereinbarung zu be-
raten mit dem Ziel, Fälle unerwünschter wirtschaftlicher Ergebnisse, auch für Einzel-
unternehmen, zu regeln; 

in der Erwägung, dass Verständigungsverfahren, beispielsweise auf der Grundlage 
eines zwischen den Staaten der zuständigen Behörden geschlossenen Doppelbesteue-
rungsabkommens, weiterhin Anwendung finden, wenn länderbezogene Berichte auf-
grund dieser Vereinbarung ausgetauscht wurden; 

in der Erwägung, dass die zuständigen Behörden der Staaten beabsichtigen, diese Ver-
einbarung zu schliessen, unbeschadet innerstaatlicher Gesetzgebungsverfahren, und 
unter Vorbehalt der im Amtshilfeübereinkommen vorgesehenen Vertraulichkeitsvor-
schriften und sonstigen Schutzvorkehrungen einschliesslich der Bestimmungen, wel-
che die Verwendung der demgemäss ausgetauschten Informationen einschränken; 

sind die zuständigen Behörden wie folgt übereingekommen:  
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Abschnitt 1: Begriffsbestimmungen 

1.  Im Sinne dieser Vereinbarung haben die nachstehenden Ausdrücke folgende Be-
deutung: 

a. Der Ausdruck «Staat» bedeutet ein Land oder ein Hoheitsgebiet, für welches 
das Amtshilfeübereinkommen in Kraft und wirksam ist, entweder durch Un-
terzeichnung und Ratifikation nach Artikel 28 oder durch räumliche Erstre-
ckung nach Artikel 29, und das ein Unterzeichner dieser Vereinbarung ist. 

b. Der Ausdruck «zuständige Behörde» bedeutet für den jeweiligen Staat die in 
Anhang B des Amtshilfeübereinkommens aufgeführten Personen und Behör-
den. 

c. Der Ausdruck «Konzern» bedeutet eine Gruppe von Unternehmen, die durch 
Eigentum oder Beherrschung so verbunden sind, dass die Gruppe entweder 
nach den geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen zur Aufstellung eines 
Konzernabschlusses für Rechnungslegungszwecke verpflichtet ist oder dazu 
verpflichtet wäre, wenn Eigenkapitalbeteiligungen an einem der Unterneh-
men an einer Börse gehandelt würden. 

d. Der Ausdruck «multinationaler Konzern» bedeutet einen Konzern, der: 

i) zwei oder mehr Unternehmen umfasst, die in verschiedenen Staaten steu-
erlich ansässig sind, oder ein Unternehmen, das in einem Staat steuerlich 
ansässig ist und in einem anderen Staat mit der durch eine Betriebsstätte 
ausgeübten Geschäftstätigkeit steuerpflichtig ist; und  

ii) kein freigestellter multinationaler Konzern ist. 

e. Der Ausdruck «freigestellter multinationaler Konzern» bedeutet einen Kon-
zern, der nicht zur Vorlage eines länderbezogenen Berichts verpflichtet ist, da 
der jährliche konsolidierte Umsatz des Konzerns im Steuerjahr, das dem Be-
richtssteuerjahr unmittelbar voranging, laut seinem Konzernabschluss für die-
ses vorangegangene Steuerjahr unter dem Schwellenwert liegt, der im inner-
staatlichen Recht vom Staat festgelegt wurde und dem Bericht von 2015 in 
der nach der darin vorgesehenen Überprüfung im Jahr 2020 gegebenenfalls 
geänderten Fassung entspricht. 

f. Der Ausdruck «konstitutiver Rechtsträger» bedeutet: 

i) eine eigenständige Geschäftseinheit eines multinationalen Konzerns, die 
für Rechnungslegungszwecke in den Konzernabschluss einbezogen wird 
oder darin einbezogen würde, wenn Eigenkapitalbeteiligungen an dieser 
Geschäftseinheit eines multinationalen Konzerns an einer Börse gehan-
delt würden; 

ii) eine eigenständige Geschäftseinheit, die nur aufgrund ihrer Grösse oder 
aus Wesentlichkeitsgründen nicht in den Konzernabschluss des multina-
tionalen Konzerns einbezogen wird; oder  

iii) eine Betriebsstätte einer unter Ziffer i oder ii fallenden eigenständigen 
Geschäftseinheit eines multinationalen Konzerns, sofern die Geschäfts-
einheit für Rechnungslegungs-, Aufsichts-, Steuer- oder interne Steue-
rungszwecke einen Einzelabschluss für diese Betriebsstätte aufstellt. 
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g. Der Ausdruck «berichtender Rechtsträger» bedeutet den konstitutiven Rechts-
träger, der aufgrund des innerstaatlichen Rechts im Staat seiner steuerlichen 
Ansässigkeit den länderbezogenen Bericht im Namen des multinationalen 
Konzerns in seiner entsprechenden Eigenschaft vorlegt. 

h. Der Ausdruck «länderbezogener Bericht» bedeutet den vom berichtenden 
Rechtsträger nach dem Recht des Staates seiner steuerlichen Ansässigkeit 
jährlich vorzulegenden länderbezogenen Bericht mit den nach diesem Recht 
zu meldenden Informationen zu den Posten und in dem Format, die im Bericht 
von 2015 in der nach der darin vorgesehenen Überprüfung im Jahr 2020 ge-
gebenenfalls geänderten Fassung dargelegt sind. 

i. Der Ausdruck «Bericht von 2015» bedeutet den konsolidierten Bericht mit 
dem Titel «Verrechnungspreisdokumentation und länderbezogene Berichter-
stattung» zu Aktionspunkt 13 des OECD/G20-Aktionsplans zur Bekämpfung 
der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung. 

j. Der Ausdruck «Koordinierungsgremium» bedeutet das Koordinierungsgre-
mium des Amtshilfeübereinkommens, das sich gemäss Artikel 24 Absatz 3 
des Amtshilfeübereinkommens aus Vertreterinnen und Vertretern der zustän-
digen Behörden der Vertragsparteien des Amtshilfeübereinkommens zusam-
mensetzt. 

k. Der Ausdruck «Sekretariat des Koordinierungsgremiums» bedeutet das 
OECD-Sekretariat, das gemäss Artikel 24 Absatz 3 des Amtshilfeüberein-
kommens das Koordinierungsgremium unterstützt. 

l. Der Ausdruck «wirksame Vereinbarung» bedeutet in Bezug auf zwei zustän-
dige Behörden, dass beide zuständigen Behörden ihre Absicht bekundet ha-
ben, miteinander automatisch Informationen auszutauschen, und die in Ab-
schnitt 8 Absatz 2 genannten weiteren Voraussetzungen erfüllt haben. Auf der 
OECD-Website ist eine Liste der zuständigen Behörden zu veröffentlichen, 
zwischen denen diese Vereinbarung wirksam ist. 

2.  Bei der Anwendung dieser Vereinbarung durch eine zuständige Behörde eines 
Staates hat jeder in dieser Vereinbarung nicht definierte Ausdruck, wenn der Zusam-
menhang nichts anderes erfordert und die zuständigen Behörden sich nicht (im Rah-
men ihres innerstaatlichen Rechts) auf eine gemeinsame Bedeutung einigen, die Be-
deutung, die ihm im Anwendungszeitpunkt nach dem Recht des diese Vereinbarung 
anwendenden Staates zukommt, wobei die in der Steuergesetzgebung geltende Be-
deutung derjenigen nach anderen Gesetzen des gleichen Staates vorgeht.  
Abschnitt 2: 
Austausch von Informationen über multinationale Konzerne 

1.  Gemäss den Artikeln 6, 21 und 22 des Amtshilfeübereinkommens tauscht jede zu-
ständige Behörde die von den einzelnen in ihrem Staat steuerlich ansässigen berich-
tenden Rechtsträgern erhaltenen länderbezogenen Berichte jährlich mit allen anderen 
zuständigen Behörden von Staaten automatisch aus, für die diese Vereinbarung wirk-
sam ist und in denen laut Informationen im länderbezogenen Bericht ein oder mehrere 
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konstitutive Rechtsträger des multinationalen Konzerns des berichtenden Rechtsträ-
gers entweder steuerlich ansässig oder mit der durch eine Betriebsstätte ausgeübten 
Geschäftstätigkeit steuerpflichtig sind. 

2.  Ungeachtet des Absatzes 1 übermitteln die zuständigen Behörden der Staaten, die 
in ihrer Notifikation nach Abschnitt 8 Absatz 1 Buchstabe b angegeben haben, dass 
sie als Staaten ohne Gegenseitigkeit aufzuführen sind, länderbezogene Berichte ge-
mäss Absatz 1, erhalten jedoch keine länderbezogenen Berichte nach dieser Verein-
barung. Die zuständigen Behörden der nicht als Staaten ohne Gegenseitigkeit aufge-
führten Staaten übermitteln und erhalten die in Absatz 1 genannten Informationen. Sie 
übermitteln diese Informationen jedoch nicht an die zuständigen Behörden der in der 
besagten Liste der Staaten ohne Gegenseitigkeit aufgeführten Staaten.  
Abschnitt 3: Zeitraum und Form des Informationsaustauschs 

1.  Für die Zwecke des Informationsaustauschs nach Abschnitt 2 wird die Währung 
der im länderbezogenen Bericht enthaltenen Beträge angegeben. 

2.  Im Hinblick auf Abschnitt 2 Absatz 1 ist ein länderbezogener Bericht erstmalig für 
das Steuerjahr des multinationalen Konzerns, das an oder nach dem von der zuständi-
gen Behörde in der Notifikation nach Abschnitt 8 Absatz 1 Buchstabe a angegebenen 
Datum beginnt, so bald wie möglich, spätestens aber 18 Monate nach dem letzten Tag 
dieses Steuerjahrs auszutauschen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen ist ein 
länderbezogener Bericht nur dann auszutauschen, wenn diese Vereinbarung für beide 
zuständigen Behörden wirksam ist und in ihren jeweiligen Staaten Rechtsvorschriften 
bestehen, denen zufolge länderbezogene Berichte für das Steuerjahr, auf das sich der 
länderbezogene Bericht bezieht, vorgelegt werden müssen und die mit dem in Ab-
schnitt 2 vorgesehenen Austauschumfang vereinbar sind. 

3.  Unter Vorbehalt von Absatz 2 ist der länderbezogene Bericht so bald wie möglich 
auszutauschen, spätestens aber 15 Monate nach dem letzten Tag des Steuerjahrs des 
multinationalen Konzerns, auf den er sich bezieht. 

4.  Die zuständigen Behörden tauschen die länderbezogenen Berichte über ein ge-
meinsames XML-Schema automatisch aus. 

5.  Sie wirken auf ein oder mehrere elektronische Datenübertragungsverfahren ein-
schliesslich Verschlüsselungsstandards hin und verständigen sich auf diese, um eine 
möglichst weit gehende Standardisierung zu erzielen sowie Komplexität und Kosten 
möglichst gering zu halten, und notifizieren dem Sekretariat des Koordinierungsgre-
miums diese standardisierten Übertragungs- und Verschlüsselungsverfahren.  
Abschnitt 4: 
Zusammenarbeit bei der Einhaltung und Durchsetzung 
der Vereinbarung 

Eine zuständige Behörde benachrichtigt die andere zuständige Behörde, wenn sie in 
Bezug auf einen im Staat der anderen zuständigen Behörde steuerlich ansässigen be-
richtenden Rechtsträger Grund zur Annahme hat, dass ein Fehler zu einer Über-
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mittlung unrichtiger oder unvollständiger Informationen geführt haben könnte oder 
dass ein berichtender Rechtsträger seine Verpflichtung zur Vorlage eines länderbezo-
genen Berichts nicht einhält. Die benachrichtigte zuständige Behörde ergreift nach 
ihrem innerstaatlichen Recht verfügbare geeignete Massnahmen, um gegen die in der 
Nachricht beschriebenen Fehler oder Fälle von Nichteinhaltung vorzugehen.  
Abschnitt 5: 
Vertraulichkeit, Datenschutzvorkehrungen und sachgemässe 
Verwendung 

1.  Alle ausgetauschten Informationen unterliegen den im Amtshilfeübereinkommen 
vorgesehenen Vertraulichkeitsvorschriften und sonstigen Schutzvorkehrungen ein-
schliesslich der Bestimmungen, welche die Verwendung der ausgetauschten Informa-
tionen einschränken. 

2.  Zusätzlich zu den Einschränkungen nach Absatz 1 dürfen die Informationen aus-
schliesslich zu den nach diesem Absatz zulässigen Zwecken verwendet werden. Ins-
besondere können die Informationen des länderbezogenen Berichts für die Bewertung 
erheblicher Risiken im Zusammenhang mit Verrechnungspreisen, Gewinnverkürzung 
und Gewinnverlagerung sowie gegebenenfalls für wirtschaftliche und statistische 
Analysen verwendet werden. Die Informationen dürfen nicht als Ersatz für eine ein-
gehende Verrechnungspreisanalyse einzelner Geschäftsvorfälle und Preise auf der 
Grundlage einer umfassenden Funktionsanalyse und einer umfassenden Vergleich-
barkeitsanalyse verwendet werden. Es besteht Einvernehmen, dass die Informationen 
im länderbezogenen Bericht für sich genommen nicht erlauben, abschliessend zu be-
stimmen, ob die Verrechnungspreise korrekt berechnet wurden oder nicht, und dass 
sie folglich nicht als Grundlage für Verrechnungspreiskorrekturen verwendet werden 
dürfen. In Widerhandlung gegen diesen Absatz vorgenommene unangemessene Kor-
rekturen örtlicher Steuerverwaltungen werden in jedem Verfahren der zuständigen 
Behörden zurückgenommen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen ist es nicht 
untersagt, die Informationen des länderbezogenen Berichts im Rahmen einer Steuer-
prüfung als Grundlage für weitere Untersuchungen der Verrechnungspreisgestaltun-
gen des multinationalen Konzerns oder anderer Steuerfragen zu verwenden, und  
infolgedessen kann der steuerbare Gewinn eines konstitutiven Rechtsträgers ange-
messen korrigiert werden. 

3.  Soweit das innerstaatliche Recht dies zulässt, benachrichtigt eine zuständige Be-
hörde das Sekretariat des Koordinierungsgremiums unverzüglich über alle Wider-
handlungen gegen die Absätze 1 und 2, einschliesslich der Gegenmassnahmen und 
aller anderen sich daraus ergebenden Massnahmen. Das Sekretariat des Koordinie-
rungsgremiums benachrichtigt sämtliche zuständigen Behörden, für die diese Verein-
barung eine wirksame Vereinbarung mit der erstgenannten zuständigen Behörde dar-
stellt.  
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Abschnitt 6: Konsultationen 

1.  Falls eine Korrektur des steuerbaren Gewinns eines konstitutiven Rechtsträgers als 
Folge weiterer Untersuchungen auf Grundlage der Informationen im länderbezogenen 
Bericht zu unerwünschten wirtschaftlichen Ergebnissen führt, dies auch im Fall eines 
einzelnen Unternehmens, konsultieren die zuständigen Behörden der Ansässigkeits-
staaten der betroffenen konstitutiven Rechtsträger einander und beraten sich mit dem 
Ziel, den Fall zu regeln. 

2.  Treten bei der Anwendung oder Auslegung dieser Vereinbarung Schwierigkeiten 
auf, so kann eine zuständige Behörde Konsultationen mit einer oder mehreren der 
zuständigen Behörden zur Ausarbeitung geeigneter Massnahmen verlangen, durch 
welche die Durchführung der Vereinbarung sichergestellt wird. Insbesondere konsul-
tiert eine zuständige Behörde die andere zuständige Behörde, bevor sie feststellt, dass 
ein systemisches Scheitern des Austauschs länderbezogener Berichte mit der anderen 
Behörde vorliegt. Trifft die erstgenannte zuständige Behörde eine solche Feststellung, 
so benachrichtigt sie das Sekretariat des Koordinierungsgremiums; dieses benachrich-
tigt die betroffene andere zuständigen Behörde und danach alle zuständigen Behör-
den. Soweit das anwendbare Recht dies zulässt, kann jede zuständige Behörde, auf 
ihren Wunsch auch über das Sekretariat des Koordinierungsgremiums, andere zustän-
dige Behörden, für die diese Vereinbarung wirksam ist, beteiligen, um eine annehm-
bare Lösung für die Angelegenheit zu finden. 

3.  Die zuständige Behörde, die nach Absatz 2 die Konsultationen verlangt hat, sorgt 
gegebenenfalls dafür, dass das Sekretariat des Koordinierungsgremiums über alle Be-
schlüsse und Massnahmen oder darüber benachrichtigt wird, dass kein Beschluss ge-
fasst oder keine Massnahme ausgearbeitet wurde; das Sekretariat des Koordinierungs-
gremiums benachrichtigt sämtliche zuständigen Behörden, auch diejenigen, die nicht 
an den Konsultationen teilgenommen haben, über diese Beschlüsse oder Massnah-
men. Informationen über einzelne Steuerpflichtige einschliesslich Informationen, die 
deren Identität erkennen lassen, dürfen nicht mitgeteilt werden.  
Abschnitt 7: Änderungen 

Diese Vereinbarung kann mittels Konsens durch schriftliche Übereinkunft aller zu-
ständigen Behörden geändert werden, für die diese Vereinbarung wirksam ist. Sofern 
nichts anderes vereinbart wurde, wird diese Änderung am ersten Tag des Monats 
wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von einem Monat nach der letzten Unterzeich-
nung dieser schriftlichen Übereinkunft folgt.  
Abschnitt 8: Geltungsdauer der Vereinbarung 

1.  Eine zuständige Behörde muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Verein-
barung oder so bald wie möglich danach dem Sekretariat des Koordinierungsgremi-
ums eine Notifikation übermitteln: 

a. in der angegeben ist, dass ihr Staat über die erforderlichen Rechtsvorschriften 
verfügt, um die berichtenden Rechtsträger zu verpflichten einen länderbezo-
genen Bericht vorzulegen, und dass ihr Staat von berichtenden Rechtsträgern 
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verlangt, länderbezogene Berichte für die Steuerjahre vorzulegen, die an oder 
nach dem in der Notifikation genannten Datum beginnen; 

b. in der angegeben ist, ob der Staat in die Liste der Staaten ohne Gegenseitigkeit 
aufzunehmen ist; 

c. in der ein oder mehrere elektronische Datenübertragungsverfahren ein-
schliesslich Verschlüsselung genannt sind; 

d. in der angegeben ist, dass sie über den erforderlichen Rechtsrahmen und die 
erforderliche Infrastruktur verfügt, um die nach Artikel 22 des Amtshilfe-
übereinkommens und Abschnitt 5 Absatz 1 dieser Vereinbarung vorgeschrie-
benen Standards für Vertraulichkeit und Datenschutzvorkehrungen sowie die 
in Abschnitt 5 Absatz 2 umschriebene sachgemässe Verwendung der Infor-
mationen in den länderbezogenen Berichten zu gewährleisten, und welcher 
der ausgefüllte und dieser Vereinbarung als Anhang angehängte Fragebogen 
zu Vertraulichkeit und Datenschutzvorkehrungen beigefügt ist; und 

e. die i) eine Liste der Staaten der zuständigen Behörden enthält, mit denen sie 
dieser Vereinbarung im Einklang mit (etwaigen) innerstaatlichen Gesetzge-
bungsverfahren für das Inkrafttreten Wirksamkeit zu verleihen beabsichtigt, 
oder ii) eine Erklärung der zuständigen Behörde, dass sie beabsichtigt diese 
Vereinbarung mit allen anderen zuständigen Behörden, die eine Notifikation 
nach diesem Buchstaben übermitteln, wirksam werden zu lassen. 

Die zuständigen Behörden verpflichten sich dem Sekretariat des Koordinierungsgre-
miums umgehend jede an dem oben genannten Inhalt der Notifikation vorzuneh-
mende Änderung zu notifizieren. 

2.  Diese Vereinbarung wird zwischen zwei zuständigen Behörden zum späteren der 
folgenden Zeitpunkte wirksam: 

i) dem Tag, an dem die zweite der beiden zuständigen Behörden dem Sekretariat 
des Koordinierungsgremiums die Notifikation nach Absatz 1 übermittelt hat, 
die gemäss Absatz 1 Buchstabe e den Staat der anderen zuständigen Behörde 
bezeichnet; oder  

ii) dem Tag, an dem das Amtshilfeübereinkommen für beide Staaten in Kraft 
getreten und wirksam geworden ist. 

3.  Das Sekretariat des Koordinierungsgremiums führt und veröffentlicht auf der 
OECD-Website eine Liste der zuständigen Behörden, welche die Vereinbarung un-
terzeichnet haben und zwischen denen diese Vereinbarung eine wirksame Vereinba-
rung darstellt. Darüber hinaus veröffentlicht das Sekretariat des Koordinierungsgre-
miums auf der OECD-Website die von den zuständigen Behörden gemäss Absatz 1 
Buchstaben a und b übermittelten Informationen. 

4.  Die gemäss Absatz 1 Buchstaben c–e übermittelten Informationen werden den an-
deren Unterzeichnern auf schriftliche Anfrage an das Sekretariat des Koordinierungs-
gremiums zur Verfügung gestellt. 

5.  Eine zuständige Behörde kann den Informationsaustausch nach dieser Vereinba-
rung vorübergehend aussetzen, indem sie einer anderen zuständigen Behörde schrift-
lich ihre Feststellung mitteilt, dass diese andere zuständige Behörde die Vereinbarung 
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in erheblichem Umfang nicht einhält oder nicht eingehalten hat. Vor einer solchen 
Feststellung konsultiert sie die andere zuständige Behörde. Als erhebliche Nichtein-
haltung im Sinne dieses Absatzes gilt die Nichteinhaltung von Abschnitt 5 Absätze 1 
und 2 sowie von Abschnitt 6 Absatz 1 oder der entsprechenden Bestimmungen des 
Amtshilfeübereinkommens sowie die nicht fristgerechte oder nicht angemessene Be-
reitstellung von Informationen nach dieser Vereinbarung durch die zuständige Be-
hörde. Eine Aussetzung wird unmittelbar wirksam und bleibt bestehen, bis die andere 
zuständige Behörde in einer für beide zuständigen Behörden annehmbaren Weise 
nachweist, dass keine erhebliche Nichteinhaltung vorliegt oder dass sie geeignete 
Massnahmen ergriffen hat, um die erhebliche Nichteinhaltung zu beheben. Soweit das 
anwendbare Recht dies zulässt, kann jede zuständige Behörde, auf ihren Wunsch auch 
über das Sekretariat des Koordinierungsgremiums, andere zuständige Behörden, für 
die diese Vereinbarung wirksam ist, beteiligen, um eine annehmbare Lösung für die 
Angelegenheit zu finden. 

6.  Eine zuständige Behörde kann ihre Teilnahme an dieser Vereinbarung oder in Be-
zug auf eine andere zuständige Behörde gegenüber dem Sekretariat des Koordinie-
rungsgremiums schriftlich kündigen. Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats 
wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von 12 Monaten nach der Kündigung folgt. Alle 
bis zu diesem Zeitpunkt nach dieser Vereinbarung erhaltenen Informationen werden 
im Fall einer Kündigung weiterhin vertraulich behandelt und unterliegen den Bestim-
mungen des Amtshilfeübereinkommens.  
Abschnitt 9: Sekretariat des Koordinierungsgremiums 

Sofern die Vereinbarung nichts anderes vorsieht, benachrichtigt das Sekretariat des 
Koordinierungsgremiums sämtliche zuständigen Behörden über alle nach dieser Ver-
einbarung bei ihm eingegangenen Notifikationen und setzt sämtliche Unterzeichner 
der Vereinbarung in Kenntnis, wenn eine neue zuständige Behörde die Vereinbarung 
unterzeichnet. 

Geschehen in englischer und französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleicher-
massen verbindlich ist. 
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Geltungsbereich am 1. April 20253 

Die Schweiz ist durch die Bestimmungen der Multilateralen Vereinbarung der zu-
ständigen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte in Bezug auf die 
folgenden Staaten und Gebiete gebunden, gemäss Abschnitt 8 Absatz 2 dieser Ver-
einbarung:   
 Wirksam ab 

  

Albanien 1. Januar 2024 
Andorra 1. Januar 2018 
Anguilla 1. Januar 2018* 
Antigua und Barbuda 1. Januar 2025 
Argentinien 1. Januar 2018** 
Armenien 1. Januar 2026 
Aruba 1. Januar 2019 
Australien 1. Januar 2018** 
Aserbaidschan 1. Januar 2018 
Bahamas 1. Januar 2019* 
Bahrain 1. Januar 2019* 
Barbados 1. Januar 2018 
Belgien 1. Januar 2018** 
Belize 1. Januar 2018 
Bermudas 1. Januar 2018* 
Brasilien 1. Januar 2018** 
Britische Jungferninseln 1. Januar 2018* 
Bulgarien 1. Januar 2018** 
Chile 1. Januar 2018 
China 1. Januar 2018 
Costa Rica 1. Januar 2018 
Curaçao 1. Januar 2018 
Dänemark 1. Januar 2018** 
Deutschland 1. Januar 2018** 
Dominikanische Republik 1. Jannuar 2024 
Estland 1. Januar 2018** 
Färöer 1. Januar 2024 
Finnland 1. Januar 2018** 
Frankreich 1. Januar 2018** 
Georgien 1. Januar 2025 
Gibraltar 1. Januar 2018 
Griechenland 1. Januar 2018** 
Grossbritannien 1. Januar 2018** 
Guernsey 1. Januar 2018** 
Hongkong 1. Januar 2019 
Indien 1. Januar 2018** 

  

3 AS 2025 214, 243. Eine aktualisierte Fassung des Geltungsbereichs ist auf der Publikati-
onsplattform des Bundesrechts «Fedlex» unter folgender Adresse veröffentlicht: 
www.fedlex.admin.ch/de/treaty. 

https://www.fedlex.admin.ch/de/treaty
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 Wirksam ab 

  

Indonesien 1. Januar 2018** 
Insel Man 1. Januar 2018** 
Irland 1. Januar 2018** 
Island 1. Januar 2018** 
Israel 1. Januar 2018 
Italien 1. Januar 2018** 
Japan 1. Januar 2018** 
Jersey 1. Januar 2018** 
Kaimaninseln 1. Januar 2018* 
Kanada 1. Januar 2018 
Kasachstan 1. Januar 2018 
Katar 1. Januar 2018* 
Kenia 1. Januar 2022 
Kolumbien 1. Januar 2018** 
Kroatien 1. Januar 2018 
Lettland 1. Januar 2018 
Liberia 1. Januar 2024* 
Liechtenstein 1. Januar 2018** 
Litauen 1. Januar 2018** 
Luxemburg 1. Januar 2018** 
Macau 1. Januar 2019* 
Malaysia 1. Januar 2018** 
Malediven 1. Januar 2018** 
Malta 1. Januar 2018** 
Mauritius 1. Januar 2018 
Mexiko 1. Januar 2018** 
Monaco 1. Januar 2018 
Montenegro 1. Januar 2024 
Montserrat 1. Januar 2024* 
Neuseeland 1. Januar 2018** 
Niederlande 1. Januar 2018** 
Nigeria 1. Januar 2018* 
Norwegen 1. Januar 2018** 
Oman 1. Januar 2021* 
Österreich 1. Januar 2018** 
Pakistan 1. Januar 2018** 
Panama 1. Januar 2018 
Peru 1. Januar 2018** 
Polen 1. Januar 2018** 
Portugal 1. Januar 2018** 
Republik Korea 1. Januar 2018** 
Rumänien 1. Januar 2018* 
Russland 1. Januar 2018 
San Marino 1. Januar 2018 
Saudi-Arabien 1. Januar 2018 
Schweden 1. Januar 2018** 
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 Wirksam ab 

  

Serbien 1. Januar 2024* 
Seychellen 1. Januar 2018** 
Singapur 1. Januar 2018** 
Slowakei 1. Januar 2018** 
Slowenien 1. Januar 2018** 
Spanien 1. Januar 2018** 
Südafrika 1. Januar 2018** 
Thailand 1. Januar 2023 
Trinidad und Tobago 1. Januar 2025* 
Tschechien 1. Januar 2018** 
Tunesien 1. Januar 2018* 
Türkei 1. Januar 2019 
Turks- und Caicosinseln 1. Januar 2018* 
Ukraine 1. Januar 2024 
Ungarn 1. Januar 2018 
Uruguay 1. Januar 2018** 
Vereinigte Arabische Emirate 1. Januar 2019* 
Vietnam 1. Januar 2024* 
Zypern 1. Januar 2018 
  

* Diese Staaten und Gebiete wenden den automatischen Informations-
austausch gestützt auf eine Notifikation gemäss Abschnitt 8 
Absatz 1 Buchstabe b der Multilateralen Vereinbarung ständig 
in nichtreziproker Weise an. Dies bedeutet, dass sie keine länder-
bezogene Berichte von der Schweiz erhalten, der Schweiz aber 
solche Berichte übermitteln werden. 

** Einschliesslich freiwillig in der Schweiz eingereichte länderbezo-
gene Berichte für Steuerperioden 2016 und 2017 gemäss Erklärung 
zum zeitlichen Geltungsbereich für den Informationsaustausch 
gemäss der multilateralen Vereinbarung der zuständigen Behörden 
über den Austausch länderbezogener Berichte4.  

  

4 AS 2018 25 
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